	Richtlinien für die Beantragung und Vergabe von
Mitteln aus dem Forschungsfonds des
Forschungskreises der Ernährungsindustrie e.V. (FEI)

	1.
Mittel aus dem Forschungsfonds des FEI werden zweckgebunden für die Durchführung von Forschungsvorhaben (Projekten) auf dem Gebiet der Ernährungs- und Lebensmittel​wissenschaft sowie damit eng im Zusammenhang stehender Fachgebiete zur Verfügung gestellt, die der Industriellen Gemeinschaftsforschung zuzuordnen sind.

Die Finanzierung langfristiger Forschungsprogramme oder die Vergabe von Stipendien, Publikationsbeihilfen o.ä. ist grundsätzlich nicht Gegenstand einer Förderung mit Mitteln des Forschungsfonds.

	2.
Anträge auf Finanzierung von Projekten, die an öffentlichen oder gemeinnützigen Forschungseinrichtungen durchgeführt werden sollen, können jederzeit gestellt werden. 

	3.
Projektanträge müssen den üblichen Kriterien der Industriellen Gemeinschaftsforschung genügen und müssen klar umrissene, abgegrenzte Fragestellungen zum Inhalt haben. Sie werden auf ihre wissenschaftliche Qualität und wirtschaftliche Bedeutung hin vom FEI unter Mitwirkung seines Wissenschaftlichen Ausschusses fachlich geprüft. 

	4.
Auf der Grundlage der fachlichen Prüfung entscheidet der Vorstand des FEI ob, ab welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe Mittel des Forschungsfonds zur Verfügung gestellt werden. 

	5.
Die Dauer der Förderung eines Forschungsvorhabens beträgt i.d.R. max. zwei Jahre. 

Die Fördermittel werden auf der Grundlage eines nach Kostenarten aufgeschlüsselten Finanzie​rungsplanes gewährt. Eine Finanzierung von technischen Einrichtungen und Geräten ist i.d.R. nicht möglich.

	6.
Voraussetzung für eine Förderung ist die Unterstützung des Projektes durch einen Fach​verband der Ernährungsindustrie und seine Bereitschaft, für das Projekt einen ange​mes​senen (barmäßigen) Förderanteil zu leisten. 

Es können nur Projekte gefördert werden, die für mindestens eine Branche des Ernährungsgewerbes repräsentativ sind. Von Seiten der Industriegruppe ist ein Projektbegleitender Ausschuss zu bilden. Es ist außerdem sicherzustellen, daß die Ergebnisse nach Abschluss des Projektes allen Branchenmitgliedern zugänglich gemacht und darüber hinaus veröffentlicht werden. 

	7.
Spätestens zwei Monate nach Ablauf der Förderung ist dem FEI ein ausführlicher Abschlussbericht über die im Projekt erzielten Ergebnisse, eine Berichtzusammenfassung sowie ein Nachweis über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel vorzulegen. 

Der Projektleiter ist darüber hinaus zur mündlichen Berichterstattung gegenüber dem Projekt​begleitenden Ausschuss und vor Gremien des FEI verpflichtet.

	8.
Der FEI wird innerhalb seiner Publikationsreihe "FEI-Projekte" über den Umfang, die Höhe und die Ergebnisse der mit Mitteln des Forschungsfonds geförderten Projekte an​gemessen berichten. 

	(Stand: 11/2003)


